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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.12.1988

Index

82/05 Lebensmittelrecht

Norm

LMG 1975 §1 Abs1;

LMG 1975 §2;

LMG 1975 §9 Abs3;

Rechtssatz

P6anzensäfte "Mistel" und "Weißdorn" dienen nicht "überwiegend" Ernährungs- oder Genusszwecken und sind daher

keine Lebensmittel. Es kommt nicht auf die küchenmäßige Verwendung von "Weißdorn" an, sondern allein auf das

Produkt.
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